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1. Kindergarten Obligatorischer ärztlicher Vorsorgeuntersuch 

• Nach den Weihnachtsferien des ersten Kindergartenjahres erhalten die Eltern eine 

schriftliche Aufforderung vom schulärztlichen Dienst (Schulverwaltung), einen Termin 

für den obligatorischen Vorsorgeuntersuch ihres Kindes zu vereinbaren. 

• Die Erziehungsverantwortlichen veranlassen bis zu den Frühlingsferien diesen Unter-

such bei einem der Schulärzte der Schulgemeinde oder bei ihrem Kinder- oder Hau-

sarzt. 

• Der Untersuch beim Schularzt geht auf Kosten der Schule. 

• Lassen die Eltern den Untersuch auf eigenen Wunsch bei einem Privatarzt ausführen, 

tragen sie die Kosten selber. 

• Die Meldung der Ausführung erfolgt mit dem zugestellten Formular bis zu den Früh-

lingsferien an die Schulverwaltung. 

• Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt von keinem Arzt untersucht worden sind, werden 

von einem der Schulärzte in ihre Praxis aufgeboten (Veranlassung / Koordination 

durch Schulverwaltung). 

• Bei der Untersuchung bei einem Schularzt muss ein Erziehungsverantwortlicher an-

wesend sein. Der Impfausweis ist mitzubringen. 

 

 

4. Klasse Erinnerung 

• Die Eltern erhalten vom schulärztlichen Dienst (Schulverwaltung) einen Brief, in dem 

sie daran erinnert werden, das Impfbüchlein ihres Kindes kontrollieren zu lassen, 

damit allfällige Nachimpfungen durchgeführt werden können. 

• Empfohlen wird auch eine Kontrolle der Sinnesorgane. 

 

 

2. Sekundarstufe Gesundheitsunterricht durch den Schularzt 

• Der Gesundheitsunterricht wird klassenweise durchgeführt. Dabei wird den Schülern 

vorgängig ein vom kantonalen Schularztamt Zürich zusammengestellter Fragebogen 

abgegeben. Er beinhaltet Fragen zum persönlichen Leben in der Schule, zur Freizeit 

und Familie sowie Fragen, die den eigenen Körper betreffen. 

• Durch das Ausfüllen des Fragebogens sollen sich die Jugendlichen mit diesem Thema 

auseinander setzen. Der Fragebogen bleibt bei den Schülern. 

• In den einzelnen Klassen besprechen danach Schüler und Lehrkräfte, über welches 

Thema (z. B. Anatomie, Sexualität, Ernährung) der Schularzt im Gesundheitsunter-

richt informieren soll. 
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